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Pädagogisches Allerlei.
14. Französischc Regierung und Schundliteratur. Gegen Schund-

literatur in öffentlichen Verkaufsläden und besonders an Bahnhöfen ist
die französische Regierung insofern ausgetreten, als »ach dem bezüglichen
Verbote mehrere Herausgeber, Kaufleute und Händler an Bahnhöfen
durch Entzug dieser minderwärtigen und sehr schlechten Ware mit Geld-
büßen bestrast wurden.

15. Ein englisches Kinderschutzgesetz. Den I.April trat ein neues

Kinderschutzgesetz für ganz England in Kraft. Wir greifen für unser

Organ 2 Bestimmungen heraus. Die erste ist die, daß in Zukunft
keinem Knaben unter lli Jahren gestattet ist, zu rauche». Die Polizisten
haben die Pflicht, Knaben im Rauchen zu verhindern und das Recht,
den bei den Knaben vorgefundenen Tabak zu konfiszieren. Tabakhänd-
lern ist unter Androhung beträchtlicher Geldstrafen der Verkauf von
Tabak an Knaben verboten. Ein zweiter Punkt des Gesetzes ist das

Verbot des Aufenthaltes von Kindern unter 14 Jahren in Wirtshäusern.
Selbst der Versuch, Kinder zu dem Betreten von Räumen zu veranlassen,
in denen geistige Getränke zum sosortigen Genuß verkauft werden, ist

strafbar. Eine große Anzahl von Wirten kam um die Erlaubnis ein,

das Wirtshaus durch ein Wartezimmer für Kinder erweitern zu dürfen.
Diese Anträge sind in fast allen Fällen abschlägig beschieden worden,
so daß Eltern, die Kinder unter 14 Jahren bei sich haben, in Zukunft
die Wirtshäuser meiden müssen.

Ist. Italienisches Schulgesetz und Religionsunterricht.
Das neue italienische Schulgesetz räumt den Gemeinden das Recht ein,

zu bestimmen, ob an ihren Volksschulen Religionsunterricht erteilt wer-
den soll oder nicht. Die erste Gemeinde, die von diesem Rechte Gebrauch

machte, ist Rom. Dort wurde die Auslassung jeglichen Religionsunter-
richtes mit 58 Stimmen gegen 3 Stimmen beschlossen. — «zom.

Achtung! 5nr die Reisesaison!
Noch immer ist eine Partie Reise-Führer auf Lager, und aus dem bit-

herigen Erlös sind die Erstellu.igskosten noch nicht völlig gedeckt. Das Komitee

tonnte und wollte die Vereinsmitglieder nicht zur Abnahme von Reise-Führer
und Legitimationskarten verpflichten, hoffte aber, die meisten werden durch Be-

stellung wenigstens die Erstellungskosten decken helfen. Wir machen daher darauf

aufmerksam, daß Reise-Führer und Legitimationskarten bei Herrn Lehrer A.

Aschwanden in Zug zu beziehen sind. Bestellungen sind also an den genannten

Hrn. Kollegen und nicht an den Unterzeichneten zu rickten.
Der Redaktor des Reise-Führer:
H. Al. Keiser, Rektor in Zug.

Briefkasten dey Redaktion.
I. Et folgen nacheinander: Aus dem Kt. Glarus. — Zu einigen Postu-

taten. — Statuten für die Schulsparkasse in T — Das Theater der Gegenwart

und seine Reform. — Das Tierbild der Zukunft. — Konzentration des Unter-

richte«. — Vorwärt«! — Aukwârts :c.
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